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Genehmigungsverfügung

Gemäß des § 58 Abs. 2 des Gesetzes über Wasser- und Bodenverbände (WVG) vom 
12.02.1991 in Verbindung mit dem § 1 des Gesetzes über die Bildung von 
Gewässerunterhaltungsverbänden (GUVG M-V) vom 04.08.1992 in der jeweils geltenden 
Fassung, genehmige und veröffentliche ich als Aufsichtsbehörde des Wasser- und 
Bodenverbandes „Untere Tollense / Mittlere Peene“ die 3. Änderung der Satzung dieses 
Verbandes vom 12.11.2015.

Die Satzungsänderung wurde von der Verbandsversammlung am 02.12.2021 beschlossen. 
Sie dient der Erhöhung des Zuschlags zur Beitragseinheit für versiegelte Flächen (Anlage zu 
§ 23 (2) der Satzung). Dem erhöhten Unterhaltungsaufwand durch beschleunigte und 
intensivierte Einleitungen in die Vorflut wird damit Rechnung getragen.
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Wasser- und Bodenverband 
"Untere Tollense/Mittlere Peene" 
Die Verbandsversammlung

Altentreptow, 2021-12-02

Beschluss-Nr. 4/2022

3. Satzungsänderung des Wasser- und Bodenverbandes „Untere 
Tollense/Mittlere Peene" Jarmen vom 12. November 2015, 

genehmigt am 19.11.2015

Gemäß § 47, Abs.l, Ziffer 2, § 58, Abs. 1 des Gesetzes über Wasser- und 
Bodenverbände (Wasserverbandsgesetz - WVG) vom 12. Februar 1991(BGBl. S.
4 05), geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 15. Mai 2002 (BGBl. S. 1578), 
wird nach Beschlussfassung der Verbandsversammlung am 02. Dezember 2021 
folgende Satzungsänderung erlassen:
Artikel 1
Änderung der Satzung des Wasser- und Bodenverbandes „Untere Tollense / 
Mittlere Peene"
1. § 23 Veranlagungsregel

Die Anlage zu § 23 Abs. 2 Zu- und Abschläge nach dem ALKIS- 
Nutzungskatalog wird wie folgt geändert:

NA-
Schlüssel

NA-Bereich NA-Gruppe NA-Art Ab
schläge

Zu-
schl

11000
12000

Siedlung
Siedlung

Wohnbaufläche 
Industrie- und 
Gewerbefläche

- 400

12100 - Siedlung Industrie- und Industrie und
12190 Gewerbefläche Gewerbe 400
12200 - Siedlung Industrie- und Handel- und Dienst-
12290
12301 - Siedlung

Gewerbefläche 
Industrie- und

leistung 400

12382
12401 - Siedlung

Gewerbefläche 
Industrie- und

Versorgungsanlage 400

12440
16000 Siedlung

Gewerbefläche
Fläche gemischter 
Nutzung

Entsorgung 400

16100 - Siedlung Fläche gemischter Gebäude- und Frei-
16212
17000 Siedlung

Nutzung
Flächen besonderer 
funktionaler Prägung

fläche 400

17110 - Siedlung Flächen besonderer Öffentliche
17170
17200

19000

Siedlung

Siedlung

funktionaler Prägung 
Flächen besonderer 
funktionaler Prägung 
Friedhof

Zwecke

Parken

400

400

19001 Siedlung Friedhof Gebäude- u. Freifläche 400
21001 -
21010 Verkehr Straßenverkehr - 400
22000 -
22060 Verkehr Weg - 400
23000 -
23060 Verkehr Platz - 400
24000 -
24021 Verkehr Bahnverkehr - 400
25000 -
25050 Verkehr Flugverkehr - 400
26000 -
26040 Verkehr Schiffsverkehr - 400



Die anderen Nutzungsarten sind von der Änderung nicht betroffen und 
behalten weiterhin ihre Gültigkeit.

Artikel 2 
Inkrafttreten

Diese Änderung der Satzung des Wasser- und Bodenverbandes „Untere 
Tollense / Mittlere Peene" tritt am 01.01.2023 in Kraft.

Beschlussvermerk:
1. Mitglieder anwesend = 1ST ■ Z'fj.O % der Mitglieder
2. Stimmen anwesend = ■ 3^,9 % der Mitgliedsstimmen
3. Nein-Stimmen — % der anwesenden Stimmen
4. Stimmenenthaltung = — = —- % der anwesenden Stimmen
5. Ja-Stimmen = <4*7 = yt0P % der anwesenden Stimmen

Nach § 9, Absatz 7 der Verbandssatzung ist zu diesem Beschluss eine 
schriftliche Abstimmung möglich. Dieses Verfahren wählten 
25 Mitglieder mit folgendem Abstimmungsergebnis:

schriftliche abgegebene Stimmen: 93 3 Gegenstimmen
- Stimmenthaltung 

90 Ja-Stimmen

Abstimmungsergebnis: 210 Stimmen gesamt 3 Gegenstimmen
- Stimmenthaltung 

207 Ja-Stimmen

Für einen gültigen Beschluss ist gemäß § 9, Absatz 7, Satz 2 der Satzung 
die Mehrheit der Gesamtstimmenzahl aller Verbandsmitglieder erforderlich.

Damit ist der Beschluss-Nr. 04/2022 - 3. Satzungsänderung des Wasser- und
Bodenverbandes „Untere Tollense/Mittlere Peene" mit 207 Stimmen = 60,9 % 
angenommen.



3. Satzung
zur Änderung der Satzung des Wasser- und Bodenverbandes 

„Untere Tollense / Mittlere Peene“ 

vom 12. November 2015, genehmigt am 19.11.2015

gemäß § 47 Abs. 1 Ziff.2, § 58 Abs. 1 des Gesetzes über Wasser- und Bodenverbände 
(Wasserverbandsgesetz - WVG vom 12. Februar 1991 (BGBl. S. 405) in der derzeit geltenden Fassung, 
wird nach Beschluss der Verbandsversammlung am 02. Dezember 2021 folgende Satzungsänderung 
erlassen:

Artikel 1
Änderung der Satzung des Wasser- und Bodenverbandes „Untere Tollense / Mittlere Peene"

1. § 23 Veranlagungsregel

Die Anlage zu § 23 Abs. 2 Zu- und Abschläge nach dem ALKIS-Nutzungskatalog wird wie folgt 
geändert:

NA- NA-Bereich NA-Gruppe NA-Art Ab- Zu-
Schlüssel schlage schlage

11000
12000

12100 -

Siedlung
Siedlung

Siedlung

Wohnbaufläche 
Industrie- und 
Gewerbefläche 
Industrie- und Industrie und

400

12190
12200 - Siedlung

Gewerbefläche 
Industrie- und

Gewerbe
Handel- und Dienst

" 400

12290 
12301 - Siedl vmg

Gewerbefläche 
Industrie- und

leistung 400

12382
12401 - Siedlung

Gewerbefläche 
Industrie- und

Versorgungsanlage - 400

12440
16000

16100 -

Siedlung

Siedlung

Gewerbefläche
Fläche gemischter 
Nutzung
Fläche gemischter

Entsorgung

Gebäude- und Frei

400

16212
17000

17110 -

Siedlung

Siedlung

Nutzung
Flächen besonderer 
funktionaler Prägung 
Flächen besonderer

fläche

Öffentliche

400

17170
17200

19000

Siedlung

Siedlung

funktionaler Prägung 
Flächen besonderer 
funktionaler Prägung 
Friedhof

Zwecke

Parken -

400

400

19001 
21001 -

Siedlung Friedhof Gebäude- u. Freifläche 400

21010
22000 -

Verkehr Straßenverkehr - 400

22060
23000 -

Verkehr Weg - 400

23060
24000 -

Verkehr Platz 400

24021 
25000 -

Verkehr Bahnverkehr 400

25050 
26000 -

Verkehr Flugverkehr " 400

26040 Verkehr Schif fsverkehr - 400

Die anderen Nutzungsarten sind von der Änderung nicht betroffen und behalten weiterhin ihre 
Gültigkeit.



Artikel 2
Inkrafttreten

Diese Änderung der Satzung des Wasser- und Bodenverbandes „Untere Tollense / Mittlere Peene“ 
tritt am 01.01.2023 in Kraft.

Die vorstehende Satzung wurde mit Genehmigungsverfügung vom 
WVG genehmigt.

emäß § 58 Abs. 2

Genehmigt: Neubrandenburg, den .Z'O.ZZ

Ausgefertigt: Jarmen, den M:l%Z


